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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement 
zur Absicherung von Wertdokumenten mit einer oder 
mehreren Flüssigkristallschichten. Die Erfindung be-
trifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines derar-
tigen Sicherheitselements, eine Sicherheitsanord-
nung, die neben einem solchen Sicherheitselement 
ein separates Darstellungselement umfasst, sowie 
ein Wertdokument, das mit einem solchen Sicher-
heitselement oder einer solchen Sicherheitsanord-
nung ausgestattet ist.

[0002] Wertdokumente werden zur Absicherung oft 
mit Sicherheitselementen ausgestattet, die eine 
Überprüfung der Echtheit des Dokuments gestatten 
und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Repro-
duktion dienen. Dabei kann es sich beispielsweise 
um ein bedrucktes Sicherheitspapier, eine Ausweis-
karte aus Kunststoff oder ein sonstiges, eine Absi-
cherung benötigendes Dokument handeln. Wertdo-
kumente im Sinne der vorliegenden Erfindung sind 
daher insbesondere Banknoten, Aktien, Ausweise, 
Kreditkarten, Anleihen, Urkunden, Gutscheine, 
Schecks, hochwertige Eintrittskarten, aber auch an-
dere fälschungsgefährdete Papiere, wie Pässe, so-
wie Produktsicherungselemente, wie Etiketten, Sie-
gel, Verpackungen und dergleichen. Der Begriff 
„Wertdokument" schließt im Folgenden alle derarti-
gen Dokumente und Produktsicherungsmittel ein.

Stand der Technik

[0003] Vielfach werden als Sicherheitselemente op-
tisch variable Elemente eingesetzt, die dem Betrach-
ter unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ei-
nen unterschiedlichen Bildeindruck, beispielsweise 
einen unterschiedlichen Farbeindruck vermitteln. Aus 
der Druckschrift EP 0 435 029 A2 ist ein solches Si-
cherheitselement mit einer kunststoffähnlichen 
Schicht aus einem Flüssigkristallpolymer bekannt, 
die bei Zimmertemperatur ein ausgeprägtes Farb-
wechselspiel zeigt. Die optisch variablen Effekte der 
Flüssigkristallpolymere lassen sich durch Einfärben 
beliebiger Schichten mit herkömmlichen Farben 
kombinieren, wodurch sich Muster erzeugen lassen, 
die erst beim Verkippen der Sicherheitselemente 
sichtbar werden. Die Farbstoffe selbst können in ei-
ner beliebigen Schicht eingebracht oder als Druckbild 
aufgebracht sein.

[0004] Aus der Druckschrift EP 1156 934 B1 ist ein 
Sicherheitselement mit einer Flüssigkristallschicht 
als optisch variablem Material bekannt. Es wird ein 
Ausführungsbeispiel mit passerhaltiger Anordnung 
von Druckschichten aus rechtsdrehendem und links-
drehendem flüssigkristallinem Material beschrieben, 
die bei normaler Beleuchtung das gleiche Erschei-
nungsbild zeigen, so dass eine durch die Form bzw. 
den Umriss der Bereiche dargestellte Information 

nicht erkannt werden kann. Erst bei Betrachtung der 
Schichten durch einen geeigneten Polarisationsfilter 
kann die Information durch den Helligkeitsunter-
schied zwischen den Druckschichten erkannt wer-
den. Um diesen Effekt zu erzielen, ist allerdings eine 
passergenaue Aufbringung der flüssigkristallinen 
Schichten erforderlich.

[0005] Der Farbkippeffekt der Flüssigkristallschich-
ten führt bei den beschriebenen Sicherheitselemen-
ten aufgrund der physikalischen Gegebenheiten 
stets zu einer Verschiebung der reflektierten Licht-
wellenlänge vom längerwelligen Bereich zu einem 
kürzerwelligen Bereich, wenn das Sicherheitsele-
ment aus der senkrechten Betrachtungsrichtung her-
aus verkippt wird. Die Möglichkeiten zur Erzeugung 
unterschiedlicher Farbkippeffekte sind daher be-
grenzt. Darüber hinaus wirken die Flüssigkristall-
schichten nur bei Betrachtung in Reflexion als Sicher-
heitselement, da der Farbkippeffekt wegen des erfor-
derlichen dunklen oder schwarzen Hintergrunds im 
Durchlicht nicht beobachtet werden kann.

Aufgabenstellung

[0006] Ausgehend davon liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, ein Sicherheitselement der ein-
gangs genannten Art mit hoher Fälschungssicherheit 
anzugeben, das die Nachteile des Standes der Tech-
nik vermeidet.

[0007] Diese Aufgabe wird durch das Sicherheitse-
lement mit den Merkmalen des Hauptanspruchs ge-
löst. Ein Verfahren zu seiner Herstellung, eine Sicher-
heitsanordnung und ein Wertdokument mit einem 
solchen Sicherheitselement sind in den nebengeord-
neten Ansprüchen angegeben. Weiterbildungen der 
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] Die Erfindung stellt ein Sicherheitselement 
zur Absicherung von Wertdokumenten bereit, das 
eine zumindest bereichsweise vorliegende erste 
lichtpolarisierende Schicht aus einem cholesteri-
schen flüssigkristallinen Material enthält, die Licht mit 
einer vorbestimmten zirkularen Polarisation selektiv 
reflektiert, und die in eine erste Reflexionsrichtung 
Licht eines ersten Wellenlängenbereichs und in eine 
zweite, unterschiedliche Reflexionsrichtung Licht ei-
nes zweiten Wellenlängenbereichs selektiv reflek-
tiert. Das Sicherheitselement enthält weiter eine zu-
mindest bereichsweise vorliegende zweite lichtpolari-
sierende Schicht, die Licht mit der zur vorbestimmten 
zirkularen Polarisation gegenläufigen zirkularen Po-
larisation selektiv reflektiert, und die in die erste bzw. 
zweite Reflexionsrichtung Licht des ersten bzw. zwei-
ten Wellenlängenbereichs selektiv reflektiert, sowie 
eine semitransparente Filterschicht, auf der die erste 
und zweite lichtpolarisierende Schicht übereinander 
angeordnet sind. Die Filterschicht absorbiert dabei 
Licht aus dem sichtbaren Spektralbereich zumindest 
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teilweise und transmittiert Licht aus dem ersten 
und/oder zweiten Wellenlängenbereich.

[0009] Durch eine derartige Gestaltung lassen sich 
neuartige Flüssigkristalleffekte mit erhöhter Fäl-
schungssicherheit erzielen. Wie nachfolgend im De-
tail erläutert, können durch das Zusammenspiel der 
semitransparenten Filterschicht mit zwei oder drei 
aufeinander abgestimmten Flüssigkristallschichten 
transparente Sicherheitselemente mit einem inver-
sen Farbkippeffekt erzeugt werden, bei denen der 
Farbeindruck des Sicherheitselements beim Kippen 
aus der Senkrechten, anders als bei üblichen Farb-
kippelementen, vom kurzwelligen zu einem länger-
welligen Farbeindruck wechselt.

[0010] In einer ersten vorteilhaften Erfindungsvari-
ante ist die zweite lichtpolarisierende Schicht aus ei-
nem cholesterischen flüssigkristallinen Material ge-
bildet, und reflektiert Licht mit der zur vorbestimmten 
zirkularen Polarisation gegenläufigen zirkularen Po-
larisation selektiv.

[0011] Alternativ kann die zweite lichtpolarisierende 
Schicht aus zwei Teilschichten gebildet sein, wobei 
eine erste Teilschicht aus einem cholesterischen flüs-
sigkristallinen Material gebildet ist, und Licht mit der 
vorbestimmten zirkularen Polarisation selektiv reflek-
tiert, und wobei eine zweite Teilschicht, die zwischen 
der ersten Teilschicht und der ersten lichtpolarisie-
renden Schicht angeordnet ist, eine λ/2-Schicht bil-
det. Die λ/2-Schicht ist dabei vorzugsweise aus ei-
nem nematischen flüssigkristallinen Material gebil-
det, das aufgrund der optischen Anisotropie der aus-
gerichteten stäbchenförmigen Flüssigkristalle die 
Herstellung optisch aktiver Schichten ermöglicht.

[0012] Um den Effekt der λ/2-Schicht gebietsweise 
abzuschwächen und/oder neue Effekte zu erzeugen, 
kann die λ/2-Schicht auch aus mehreren übereinan-
der angeordneten und bereichsweise gegeneinander 
in der Schichtebene verdrehten Teilschichten gebil-
det sein. Besonders vorteilhaft sind die Teilschichten 
dabei durch zwei λ/4-Schichten gebildet. Durch eine 
bereichsweise unterschiedliche Verdrehung der bei-
den λ/4-Teilschichten lässt sich ihr Einfluss auf zirku-
lar polarisiertes Licht gezielt steuern, um beispiels-
weise codierte Halbtonbilder zu erzeugen.

[0013] Die erste und zweite lichtpolarisierende 
Schicht reflektieren in einer bevorzugten Ausgestal-
tung in beide Reflexionsrichtungen Licht aus dem 
sichtbaren Spektralbereich. In anderen, ebenfalls 
vorteilhaften Ausgestaltungen reflektieren die beiden 
lichtpolarisierenden Schichten in die erste oder zwei-
te Reflexionsrichtung Licht aus dem nicht sichtbaren 
Spektralbereich, insbesondere Infrarot- oder Ultravi-
olettstrahlung. Die Reflexion im nicht sichtbaren 
Spektralbereich kann beispielsweise für maschinen-
lesbare Echtheitsmerkmale eingesetzt werden oder 

für Farbkippeffekte, bei denen ein sichtbarer Farbein-
druck beim Kippen erscheint oder verschwindet.

[0014] Die erste und zweite Reflexionsrichtung kön-
nen beliebig gewählt werden. Um die verschiedenen 
Farbeindrücke der beiden Wellenlängenbereiche vi-
suell gut trennen zu können, sind die erste und zweite 
Reflexionsrichtung, bezogen auf eine Flächennorma-
le auf die lichtpolarisierenden Schichten, vorzugswei-
se durch einen Polwinkel von 20° oder mehr, beson-
ders bevorzugt von 40° oder mehr, getrennt. Bei-
spielsweise kann die erste Reflexionsrichtung paral-
lel zur Flächennormalen sein (Polwinkel θ = 0°) und 
die zweite Reflexionsrichtung einen Winkel von 45°
mit der ersten Reflexionsrichtung einschließen (Pol-
winkel θ = 45°).

[0015] In allen Ausgestaltungen können die ver-
schiedenen Schichten des Sicherheitselements in 
Form von Zeichen und/oder Mustern vorliegen. Auch 
können weitere lichtpolarisierende Schichten aus ne-
matischem und/oder cholesterischem flüssigkristalli-
nem Material vorgesehen sein. Zumindest eine der 
lichtpolarisierenden Schichten aus cholesterischem 
flüssigkristallinem Material und/oder gegebenenfalls 
zumindest eine Schicht aus nematischem flüssigkris-
tallinem Material liegt zweckmäßig in Form von Pig-
menten vor, welche in eine Bindemittelmatrix einge-
bettet sind. Solche Pigmente sind einfacher zu dru-
cken als Flüssigkristalle aus Lösung und stellen keine 
so hohen Anforderungen an die Glätte des Unter-
grunds. Darüber hinaus benötigen die pigmentba-
sierten Druckfarben keine die Ausrichtung fördern-
den Maßnahmen.

[0016] Die erste und zweite lichtpolarisierende 
Schicht können in einer vorteilhaften Ausgestaltung 
beide aus cholesterischem flüssigkristallinem Materi-
al gebildet sein und in Form von Pigmenten vorlie-
gen. Eine Mischung gleicher Anteile von Pigmenten 
der ersten und zweiten lichtpolarisierenden Schicht 
ist dabei zweckmäßig in eine Bindemittelmatrix ein-
gebettet. Dadurch lassen sich die erste und zweite 
lichtpolarisierende Schicht, die zusammen einen 
Bandsperrfilter bilden, in einem Druckvorgang als 
eine Schicht aufbringen.

[0017] Vorzugsweise transmittiert die semitranspa-
rente Filterschicht Licht zwischen dem ersten und 
zweiten Wellenlängenbereich und absorbiert sichtba-
res Licht außerhalb der beiden Wellenlängenberei-
che. Das Durchlicht durch das Sicherheitselement 
wird dann im Wesentlichen nur von den Flüssigkris-
tallschichten gesteuert, so dass intensive und kon-
trastreiche Durchlicht-Farbeffekte erzeugt werden 
können.

[0018] Es kann auch vorgesehen sein, dass die se-
mitransparente Filterschicht nur Licht des ersten 
und/oder zweiten Wellenlängenbereichs transmittiert 
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und sichtbares Licht außerhalb des ersten und/oder 
zweiten Wellenlängenbereichs absorbiert. Dadurch 
können Sicherheitselemente geschaffen werden, bei 
denen beim Kippen einer oder mehrere sichtbare 
Farbeindrücke verschwinden und in dunkle Betrach-
tungsbereiche übergehen.

[0019] Die semitransparente Filterschicht ist in vor-
teilhaften Ausgestaltungen der Erfindung durch eine 
mit Farbstoffen eingefärbte Folie oder Lackschicht 
gebildet. In letzterem Fall kann die Lackschicht auf ei-
ner transparenten und farblosen Trägerfolie aufge-
bracht sein. Wie die lichtpolarisierenden Schichten 
kann die semitransparente Filterschicht alternativ 
oder zusätzlich in Form von Zeichen und/oder Mus-
tern vorliegen.

[0020] Die lichtpolarisierenden Schichten und die 
semitransparente Filterschicht können auf einem 
Substrat vorliegen, das mit Vorteil aus Papier oder 
Kunststoff gebildet ist. Zwischen benachbarten licht-
polarisierenden Schichten und/oder einer lichtpolari-
sierenden Schicht und der semitransparenten Filter-
schicht können zur Ausrichtung von flüssigkristalli-
nen Schichten bestimmte Ausrichtungs- bzw. Align-
mentschichten und/oder Klebeschichten vorliegen.

[0021] Das Sicherheitselement bildet in vorteilhaf-
ten Ausgestaltungen ein Etikett oder ein Transferele-
ment.

[0022] Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren 
zum Herstellen eines Sicherheitselements der be-
schriebenen Art, bei dem auf einer semitransparen-
ten Filterschicht übereinander eine erste lichtpolari-
sierende Schicht aus einem cholesterischen flüssig-
kristallinen Material und eine zweite lichtpolarisieren-
de Schicht, die zumindest eine (Teil-)Schicht aus ei-
nem cholesterischen flüssigkristallinen Material ent-
hält, angeordnet werden. Eine oder mehrere der 
Flüssigkristallschichten werden dabei mit Vorteil auf 
eine Trägerfolie aufgebracht, insbesondere aufge-
druckt. Werden verschiedene Flüssigkristallschich-
ten auf separaten Trägerfolien aufgebracht, so kön-
nen sie nach dem Aufbringen auf die Trägerfolie je-
weils auf Eignung zur Weiterverarbeitung geprüft und 
gegebenenfalls ausgesondert werden. Alternativ 
können zwei oder mehr Flüssigkristallschichten über-
einander auf derselben Trägerfolie aufgebracht wer-
den.

[0023] Das flüssigkristalline Material kann aus ei-
nem Lösungsmittel oder aus der Schmelze aufge-
bracht werden. Ferner kann insbesondere cholesteri-
sches flüssigkristallines Material in pastöser Form als 
UV-härtbare cholesterische Mischung aufgebracht 
werden, wobei ein solches System weder typische 
Lösungsmittel enthält, noch auf einer Schmelze oder 
Pigmenten basiert, sondern stattdessen weitere 
UV-härtbare Lacke enthält. Je nach angewandtem 

Verfahren wird das flüssigkristalline Material an-
schließend zur Entfernung des Lösungsmittels physi-
kalisch getrocknet, ausgerichtet und gehärtet. Die 
Ausrichtung kann direkt über die Trägerfolie oder 
über so genannte Alignmentschichten, durch Ausü-
bung von Scherkräften, mithilfe elektrostatischer Me-
thoden usw. erfolgen. Zur Härtung des flüssigkristal-
linen Materials kann dieses vernetzt werden, bei-
spielsweise mittels ultravioletter Strahlung oder mit-
tels Elektronenstrahl (ESH). Das flüssigkristalline 
Material kann aber auch durch Zugabe bestimmter 
Additive fixiert werden.

[0024] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung des 
Verfahrens werden die auf einer Trägerfolie vorlie-
genden Flüssigkristallschichten auf die semitranspa-
rente Filterschicht oder eine weitere Flüssigkristall-
schicht auflaminiert. Die Trägerfolie kann nach dem 
Auflaminieren entfernt werden, insbesondere über 
Trennschichten oder durch Verwendung eines Lami-
nierklebstoffes, dessen Haftung zur Trägerfolie gerin-
ger ist als seine Haftung zur Flüssigkristallschicht. 
Diese Anforderungen an den Laminierklebstoff sind 
insbesondere dann von Bedeutung, wenn die zu 
übertragende Flüssigkristallschicht nicht vollflächig 
ausgebildet ist.

[0025] Alternativ kann auf die auf der Trägerfolie 
vorliegende Flüssigkristallschicht eine vollflächige 
Hilfsschicht aufgebracht werden, deren Haftung zur 
Trägerfolie geringer ist als ihre Haftung in Bezug auf 
die Flüssigkristallschicht, um die Trennung zu ermög-
lichen. Dadurch lässt sich der Laminierklebstoff voll-
flächig aufbringen, wobei gleichzeitig unkontrolliertes 
Verkleben verhindert wird. Die Hilfsschicht ist dabei 
mit Vorteil eine UV-Lackschicht.

[0026] Die Ausbildung der cholesterischen Flüssig-
kristallschichten kann mit Vorteil durch Kombination 
eines nematischen Flüssigkristallsystems mit einem 
Verdriller geschehen. Dabei können die beiden cho-
lesterischen Flüssigkristallschichten durch Kombina-
tion eines nematischen Flüssigkristallsystems mit 
aufeinander abgestimmten ersten und zweiten Ver-
drillern gebildet werden, so dass sich die Flüssigkris-
talle der ersten und zweiten Schicht in zueinander 
spiegelbildlichen Helixstrukturen anordnen.

[0027] Die λ/2-Teilschicht der aus zwei Teilschichten 
gebildeten zweiten lichtpolarisierenden Schicht wird 
zweckmäßig aus einem nematischen flüssigkristalli-
nen Material gebildet.

[0028] Die Erfindung enthält ferner eine Sicherheits-
anordnung für Sicherheitspapiere, Wertdokumente 
und dergleichen mit einem Sicherheitselement der 
beschriebenen Art oder einem nach dem beschriebe-
nen Verfahren herstellbaren Sicherheitselement, so-
wie einem separaten Darstellungselement, das in Zu-
sammenwirkung mit dem Sicherheitselement einen 
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Farbkippeffekt und/oder einen Polarisationseffekt für 
den Betrachter erkennbar macht. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung umfasst das Darstellungselement 
einen dunklen, vorzugsweise schwarzen Untergrund, 
der auch in Form von Zeichen und/oder Mustern vor-
liegen kann. In einer anderen, ebenfalls bevorzugten 
Ausgestaltung kann das Darstellungselement auch 
einen Linear- oder Zirkularpolarisator umfassen.

[0029] Die Erfindung umfasst weiter ein Wertdoku-
ment mit einem Sicherheitselement oder einer Si-
cherheitsanordnung der beschriebenen Art. Das Si-
cherheitselement ist dabei mit Vorteil in einem Fens-
terbereich des Wertdokuments angeordnet, also in 
einem transparenten oder zumindest transluzenten 
Bereich des Wertdokuments, oder über einer ausge-
stanzten oder papiermacherisch erzeugten Öffnung. 
Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung bezeich-
net der Begriff „Transparenz" dabei die volle Durch-
sichtigkeit eines Materials, „transluzent" bedeutet 
durchscheinend im Sinne einer gewissen Lichtdurch-
lässigkeit, d.h. das Material weist insbesondere eine 
Lichtdurchlässigkeit von unter 90 %, zumeist zwi-
schen 80 % und 20 %, auf. Wesentlich ist nur, dass 
durch den Fensterbereich Licht auf die Rückseite des 
Sicherheitselements fallen kann, so dass es im 
Durchlicht betrachtet werden kann. Besonders be-
vorzugt ist das Wertdokument flexibel ausgebildet, so 
dass das Sicherheitselement und das Darstellungse-
lement durch Biegen oder Falten des Wertdokuments 
zur Selbstauthentifizierung übereinander gelegt wer-
den können.

[0030] Bei einem Verfahren zur Echtheitsprüfung ei-
nes Sicherheitselements, einer Sicherheitsanord-
nung oder eines Wertdokuments der oben beschrie-
benen Art wird im Durchlicht geprüft, ob ein vorbe-
stimmter Farbkippeffekt vorliegt und die Echtheit des 
geprüften Elements auf Grundlage des Prüfungser-
gebnisses beurteilt. Bei einem weiteren Prüfungsver-
fahren wird das Sicherheitselement auf einen, gege-
benenfalls durch das Darstellungselement gebilde-
ten, dunklen Untergrund gelegt. Mithilfe eines Zirku-
larpolarisators wird dann eine in dem Sicherheitsele-
ment codierte Information gelesen und die Echtheit 
des geprüften Elements auf Grundlage des Lese-
ergebnisses beurteilt.

Ausführungsbeispiel

[0031] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile 
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figu-
ren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maß-
stabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzich-
tet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen.

[0032] Es zeigen:

[0033] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Banknote mit einem über einer ausgestanzten Öff-

nung aufgeklebten Transferelement nach einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung,

[0034] Fig. 2 den allgemeinen Schichtaufbau eines 
erfindungsgemäßen Sicherheitselements im Quer-
schnitt,

[0035] Fig. 3 eine Prinzipskizze eines aus zwei cho-
lesterischen Flüssigkristallschichten und einer semit-
ransparenten Filterschicht gebildeten Bandsperrfil-
ters,

[0036] Fig. 4 in (a) ein Sicherheitselement nach ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung im Quer-
schnitt, in der linken Bildreihe (b)–(d) die Transmissi-
onscharakteristiken der semitransparenten Filter-
schicht, der Flüssigkristallschichten und die gesamte 
Transmission des Sicherheitselements für senkrech-
te Betrachtung, und in der rechten Bildreihe (e)–(g) 
die entsprechenden Transmissionscharakteristiken 
für eine Betrachtung unter spitzem Winkel,

[0037] Fig. 5 in (a) den Querschnitt eines Sicher-
heitselements nach einem anderen Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, und in (b) bis (d) Ansichten die-
ses Sicherheitselements bei verschiedenen Kippwin-
keln,

[0038] Fig. 6 ein Sicherheitselement nach einem 
weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung,

[0039] Fig. 7 das Sicherheitselement der Fig. 6 auf 
einem dunklen Untergrund und mit einem Zirkularpo-
larisator zum Auslesen der codierten Information, 
und

[0040] Fig. 8 ein Sicherheitselement wie in 
Fig. 4(a), bei dem eine der cholesterischen Flüssig-
kristallschichten durch eine Kombination aus einer 
λ/2-Schicht und einer gegenläufigen cholesterischen 
Flüssigkristallschicht ersetzt ist.

[0041] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer 
Banknote erläutert. Fig. 1 zeigt eine schematische 
Darstellung einer Banknote 10, die mit einem aufge-
klebten Transferelement 12 nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung versehen ist. Die Bank-
note 10 weist eine durchgehende gestanzte Öffnung 
14 auf, die auf der Vorderseite der Banknote von dem 
Transferelement 12 vollständig bedeckt ist. Selbst-
verständlich können die nachstehenden Ausfüh-
rungsbeispiele zu erfindungsgemäßen Sicherheitse-
lementen auch auf einem Dokument aus Kunststoff, 
wie einer Kunststoffbanknote, vorgesehen werden. 
Hier wird die transparente Öffnung vorzugsweise 
durch einen nicht bedruckten Bereich des Doku-
ments gebildet. Im Durchlicht zeigt das Transferele-
ment 12 einen inversen Farbkippeffekt, bei dem der 
Farbeindruck des Transferelements beim Kippen aus 
der Senkrechten vom kurzwelligen Farbeindruck (im 
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Ausführungsbeispiel Blau) zu einem längerwelligen 
Farbeindruck (im Ausführungsbeispiel Grün) wech-
selt.

[0042] Fig. 2 zeigt den prinzipiellen Schichtaufbau 
eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements 20, 
wie etwa des Transferelements 12, im Querschnitt. 
Eine semitransparente Filterschicht 22, beispielswei-
se eine eingefärbte, glatte PET-Folie guter Oberflä-
chenqualität, ist mit zwei oder mehreren, im allgemei-
nen Fall n lichtpolarisierenden Schichten 24-1, 24-2, 
... 24-n aus flüssigkristallinem Material versehen, die 
in verschiedenen Ausführungsformen jeweils unter-
schiedliche oder auch teilweise die gleichen lichtpo-
larisierenden Eigenschaften aufweisen können.

[0043] Zwischen zwei benachbarten Schichten bzw. 
zwischen der ersten lichtpolarisierenden Schicht 
24-1 und der semitransparenten Filterschicht 22 kön-
nen Alignmentschichten und/oder Klebeschichten 26
vorgesehen sein, die der Ausrichtung der Flüssigkris-
talle in den Flüssigkristallschichten bzw. der Verbin-
dung der einzelnen Schichten und dem Ausgleich 
von Unebenheiten des Untergrunds dienen.

[0044] Zwei der flüssigkristallinen Schichten 24-1, 
24-2, ... 24-n bestehen erfindungsgemäß aus einem 
cholesterischen flüssigkristallinen Material und re-
flektieren jeweils selektiv Licht mit einer vorbestimm-
ten zirkularen Polarisation. Dabei reflektieren sie in 
eine erste Reflexionsrichtung selektiv Licht eines ers-
ten Wellenlängenbereichs und in eine zweite, unter-
schiedliche Reflexionsrichtung selektiv Licht eines 
zweiten Wellenlängenbereichs. In den nachfolgen-
den Ausführungsbeispielen wird stets angenommen, 
dass die flüssigkristallinen Schichten bei senkrech-
tem Lichteinfall grünes Licht und bei spitzwinkligem 
Lichteinfall blaues Licht reflektieren. Es versteht sich, 
dass diese Farbwahl nur der Illustration dient und 
dass im Rahmen der Erfindung selbstverständlich 
auch Flüssigkristallschichten mit anderen Farbcha-
rakteristiken verwendet werden können.

[0045] Die zirkularen Polarisationsrichtungen des 
von den beiden cholesterischen Flüssigkristallschich-
ten reflektierten Lichts können gegenläufig oder 
gleichläufig sein. Im letzteren Fall ist zwischen den 
beiden cholesterischen Flüssigkristallschichten eine 
λ/2-Schicht vorgesehen, die im relevanten Wellenlän-
genbereich die Polarisationsrichtung zirkular polari-
sierten Lichts gerade umkehrt. Insgesamt reflektiert 
die Schichtenfolge aus den beiden cholesterischen 
Flüssigkristallschichten und gegebenenfalls der zwi-
schenliegenden λ/2-Schicht somit Licht beider zirku-
larer Polarisationsrichtungen und wirkt daher in 
Transmission als Bandsperrfilter für den jeweiligen 
Wellenlängenbereich.

[0046] Die semitransparente Filterschicht kann aus 
einer mit Farbstoffen eingefärbten Folie bestehen, 

die zugleich als Trägerfolie für die Flüssigkristall-
schichten dient. Sie kann auch durch eine mit Farb-
stoffen eingefärbte Lackschicht gebildet sein, die bei-
spielsweise auf einer transparenten und farblosen 
Trägerfolie aufgedruckt ist. Die Trägerfolie kann nach 
dem Aufbringen des Sicherheitselements auf ein 
Wertdokument entfernt werden, beispielsweise wenn 
das Sicherheitselement einen transparenten, un-
durchbrochenen Fensterbereich eines Wertdoku-
ments bedeckt.

[0047] Das Prinzip eines durch zwei cholesterische 
Flüssigkristallschichten und die semitransparente Fil-
terschicht gebildeten Bandsperrfilters wird nun an-
hand der Darstellung der Fig. 3 näher erläutert. 
Fig. 3 zeigt zwei übereinander liegende cholesteri-
sche Flüssigkristallschichten 30 und 32 sowie eine 
semitransparente Filterschicht 34, die zur Illustration 
der transmittierten und reflektierten Lichtstrahlen 
voneinander beabstandet dargestellt sind. Die Polari-
sationsrichtung des Lichts ist durch zusätzliche Pfeil-
symbole an den Ausbreitungsvektoren des Lichts an-
gegeben. Wie üblich, wird eine zirkulare Polarisation, 
bei der die Kreisbewegung des elektrischen Feldstär-
kenvektors aus Sicht eines Beobachters, auf den die 
Lichtwelle zuläuft, im Uhrzeigersinn erfolgt, als 
rechtszirkulare Polarisation, die gegenläufige Polari-
sation als linkszirkulare Polarisation bezeichnet.

[0048] Die beiden Flüssigkristallschichten 30 und 
32 sind so ausgebildet, dass sie dasselbe selektive 
Farbreflexionsspektrum aufweisen und beispielswei-
se in die senkrechte Reflexionsrichtung grünes Licht 
und in eine spitzwinklige Reflexionsrichtung blaues 
Licht reflektieren. Die beiden Flüssigkristallschichten 
30 und 32 unterscheiden sich allerdings in der zirku-
laren Polarisationsrichtung der reflektierten Strah-
lung. Während die erste Flüssigkristallschicht 30 im 
Ausführungsbeispiel rechtszirkular polarisiertes Licht 
reflektiert, reflektiert die zweite Flüssigkristallschicht 
32 linkzirkular polarisiertes Licht der jeweiligen Wel-
lenlänge. Die jeweils gegenläufige Polarisationsrich-
tung sowie Licht mit Wellenlängen außerhalb des Be-
reichs selektiver Reflexion werden von den Flüssig-
kristallschichten ohne wesentliche Absorption durch-
gelassen. Die semitransparente Filterschicht ist mit 
Farbstoffen eingefärbt, so dass sie im sichtbaren 
Spektralbereich nur für blaues und grünes Licht 
durchlässig ist und längerwelliges Licht absorbiert.

[0049] Wird die Schichtenfolge 30, 32, 34 mit wei-
ßem Licht 40, 50 bestrahlt, so ergibt sich für die trans-
mittierte und reflektierte Strahlung folgendes Bild: 
Von dem senkrecht einfallenden weißen Licht 40 wird 
der rechtszirkular polarisierte grüne Anteil 41 von der 
ersten Flüssigkristallschicht 30 reflektiert, der links-
zirkular polarisierte grüne Anteil sowie alle anderen 
Wellenlängen werden durchgelassen. Von der durch-
gelassenen Strahlung 42 reflektiert dann die zweite 
Flüssigkristallschicht 32 den linkszirkular polarisier-
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ten grünen Anteil 43 des Lichts und lässt Licht der an-
deren Wellenlängen durch. Der grüne Spektralanteil 
44 des weißen Lichts wird somit von der Schichten-
folge 30, 32 im Wesentlichen vollständig reflektiert, 
da seine beiden zirkularen Polarisationsrichtungen 
reflektiert werden. Von der nach den beiden Flüssig-
kristallschichten verbleibenden Strahlung 45, die wei-
ßes Licht ohne den grünen Spektralanteil 44 darstellt, 
lässt die semitransparente Filterschicht 34 nun ledig-
lich den blauen Anteil 46 durch. Die anderen Wellen-
längen des weißen Lichts werden absorbiert.

[0050] Für das unter einem spitzen Winkel einfallen-
de weiße Licht 50 verschiebt sich der reflektierte Wel-
lenlängenbereich aufgrund der physikalischen Gege-
benheiten in den kürzerwelligen Bereich, im Ausfüh-
rungsbeispiel von grünem zu blauem Licht. Entspre-
chend reflektiert die erste Flüssigkristallschicht 30
den rechtszirkular polarisierten blauen Lichtanteil 51, 
während der linkszirkular polarisierte blaue Anteil, 
sowie die anderen Wellenlängen durchgelassen wer-
den. Die zweite Flüssigkristallschicht 32 reflektiert 
von der durchgelassenen Strahlung 52 den linkszir-
kular polarisierten blauen Anteil 53 des Lichts und 
lässt Licht der anderen Wellenlängen durch. In die 
spitzwinklige Richtung wird somit der blaue Spektral-
anteil 54 des weißen Lichts von der Schichtenfolge 
30, 32 vollständig reflektiert. Von der nach den bei-
den Flüssigkristallschichten verbleibenden Strahlung 
55 lässt die semitransparente Filterschicht 34 nun le-
diglich den grünen Anteil 56 durch, die anderen Wel-
lenlängen des weißen Lichts werden absorbiert.

[0051] Im Durchlicht zeigt die Schichtenfolge 30, 32, 
34 somit insgesamt einen umgekehrten Farbkippef-
fekt, bei dem der Farbeindruck für den Betrachter von 
kurzwelligem Blau 46 bei senkrechter Betrachtung zu 
längerwelligem Grün 56 bei spitzwinkliger Betrach-
tung wechselt. Wie unmittelbar ersichtlich, tritt der be-
schriebene Durchlicht-Farbkippeffekt unabhängig 
davon auf, ob die Beleuchtung von oben, also der 
Seite der Flüssigkristallschichten 30, 32, oder von un-
ten, also der Seite der semitransparenten Filter-
schicht 34, her erfolgt.

[0052] Fig. 4(a) zeigt ein Sicherheitselement 60
nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung, das 
das geschilderte Prinzip ausnutzt. Auf einer mit Farb-
stoffen eingefärbten semitransparenten Folie 62 sind 
zwei cholesterische Flüssigkristallschichten 64 und 
66 aufgebracht, die dieselben lichtpolarisierenden Ei-
genschaften wie die oben beschriebenen Flüssigkris-
tallschichten 32 bzw. 30 aufweisen, also in die senk-
rechte Reflexionsrichtung grünes Licht und in eine 
spitzwinklige Reflexionsrichtung blaues Licht jeweils 
gegenläufiger zirkularer Polarisation reflektieren. Bei 
Beleuchtung des Sicherheitselements 60 von hinten, 
wie sie beispielsweise bei Betrachtung gegen das Ta-
geslicht 70 auftritt, lässt das Sicherheitselement, wie 
in Zusammenhang mit der Fig. 3 erläutert, in senk-

rechter Richtung nur den blauen Anteil 72 des Tages-
lichts durch, während bei spitzwinkliger Betrachtung 
nur der grüne Anteil 74 erscheint. Der Betrachter be-
obachtet somit beim Kippen des Sicherheitselements 
60 einen umgekehrten Durchlicht-Farbkippeffekt.

[0053] Die Fig. 4(b) bis 4(g) zeigen die Transmissi-
onscharakteristiken der semitransparenten Filter-
schicht 62, der Flüssigkristallschichten 64, 66 und die 
gesamte Transmission des Sicherheitselements 60
für senkrechte Betrachtung (linke Bildreihe, 
Fig. 4(b)–(d)) und für eine Betrachtung unter spitzem 
Winkel (rechte Bildreihe, Fig. 4(e) bis (g)).

[0054] Wie die in Fig. 4(b) und (e) dargestellte 
Transmissionscharakteristik 80 zeigt, lässt die einge-
färbte Folie 62 im sichtbaren Spektralbereich nur 
blaues und grünes Licht durch und absorbiert länger-
welliges Licht. Bei senkrechter Betrachtung wirken 
die cholesterischen Flüssigkristallschichten 64, 66
als Bandsperrfilter für grünes Licht, wie durch den 
Transmissionsverlauf 82 gezeigt. Die Kombination 
der beiden Kurven 80 und 82 ergibt die gesamte 
senkrechte Transmission 84 des Sicherheitsele-
ments 60, die, wie oben beschrieben, lediglich im 
Blauen einen nennenswerten Wert aufweist.

[0055] Unter spitzwinkliger Betrachtung bilden die 
cholesterischen Flüssigkristallschichten 64, 66 einen 
Bandsperrfilter für blaues Licht, wie durch den Trans-
missionsverlauf 86 angegeben. Die gesamte Trans-
mission 88 ergibt sich wieder durch Kombination der 
Kurven 80 und 86 und zeigt erwartungsgemäß einen 
Transmissionspeak im grünen Spektralbereich.

[0056] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Fig. 5(a) dargestellt. Das Sicherheitsele-
ment 90 weist eine transparente Trägerfolie 92 auf, 
auf der in Teilbereichen eine mit Farbstoffen einge-
färbte Lackschicht 94 aufgedruckt ist. In anderen Be-
reichen ist die Trägerfolie mit einer dunklen Unter-
grundschicht 96 versehen. Die von der Lackschicht 
94 bedeckten Bereiche bilden dabei durch ihre Form 
oder Umriss ein Motiv, im Ausführungsbeispiel ein 
Wappen 98.

[0057] Auf die Lackschicht 94 bzw. die dunkle Un-
tergrundschicht 96 sind zwei cholesterische Flüssig-
kristallschichten 100 und 102 aufgebracht, die in die 
senkrechte Reflexionsrichtung Licht eines ersten 
Wellenlängenbereichs, in eine zweite Reflexionsrich-
tung mit mittlerem Polwinkel Licht eines zweiten, 
kürzerwelligen Wellenlängenbereichs und in eine 
dritte, spitzwinklige Reflexionsrichtung Licht eines 
dritten, kürzestwelligen Wellenlängenbereichs selek-
tiv reflektiert.

[0058] Die als semitransparente Filterschicht wir-
kende Lackschicht 94 ist in diesem Ausführungsbei-
spiel mit zwei Farbstoffen versehen, die Licht des 
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ersten und dritten Wellenlängenbereichs absorbie-
ren, so dass im Wesentlichen nur Licht des zweiten, 
mittleren Wellenlängenbereichs durchgelassen wird.

[0059] Bei Beleuchtung des Sicherheitselements 90
von hinten (Bezugszeichen 104) ergibt sich für den 
Betrachter im Durchlicht folgendes Bild: Bei senk-
rechter Betrachtung 106 tritt das Wappen 98 für den 
Betrachter deutlich in Erscheinung, wie in Fig. 5(b)
gezeigt. In diese Betrachtungsrichtung reflektieren 
die Flüssigkristallschichten 100 und 102 Licht aus 
dem ersten Wellenlängenbereich und transmittieren 
daher Licht des zweiten und dritten Wellenlängenbe-
reichs. Da Licht des dritten Wellenlängenbereichs 
von der semitransparenten Filterschicht 94 absor-
biert wird und diese daher lediglich für Licht aus dem 
zweiten Wellenlängenbereich durchlässig ist, gelangt 
allerdings nur letzteres durch die Flüssigkristall-
schichten 100, 102 zum Betrachter. Der mit der Un-
tergrundschicht 96 versehene Bereich des Sicher-
heitselements bleibt dagegen dunkel, so dass das 
Wappenmotiv 98 mit deutlichem Kontrast aufleuch-
tet.

[0060] Kippt der Betrachter nun das Sicherheitsele-
ment 90 aus der Senkrechten, so dass das einfallen-
de Licht 104 unter der zweiten Reflexionsrichtung auf 
die Flüssigkristallschichten fällt (Bezugzeichen 108), 
so verschwindet das Wappen 98, wie in Fig. 5(c) an-
gedeutet. In diese Betrachtungsrichtung reflektieren 
nämlich die Flüssigkristallschichten 100, 102 das von 
der semitransparenten Filterschicht 94 transmittierte 
Licht aus dem zweiten Wellenlängenbereich. Die mit 
der semitransparenten Filterschicht 94 und der dunk-
len Untergrundschicht 96 versehenen Bereiche des 
Sicherheitselements sind daher gleichermaßen 
opak, so dass das Wappenmotiv für den Betrachter 
nicht erkennbar ist.

[0061] Bei einer weiteren Verkippung (Bezugzei-
chen 110) des Sicherheitselements 90 erscheint das 
Motiv 98 wieder, wie in Fig. 5(d) gezeigt, da die Flüs-
sigkristallschichten 100, 102 unter dem spitzeren 
Einfallswinkel nur Licht des dritten Wellenlängenbe-
reichs selektiv reflektieren und daher, ebenso wie die 
semitransparente Filterschicht 94, für Licht aus dem 
zweiten Wellenlängenbereich durchlässig sind.

[0062] Das Sicherheitselement 120 des weiteren 
Ausführungsbeispiels der Fig. 6 enthält eine semit-
ransparente Filterschicht 122, auf die eine erste und 
zweite cholesterische Flüssigkristallschicht 124 bzw. 
126 aufgebracht sind, die wieder die gleichen lichtpo-
larisierenden Eigenschaften wie die Flüssigkristall-
schichten 32 bzw. 30 aufweisen sollen. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist die erste cholesterische Flüssigkris-
tallschicht 124 nur bereichsweise in Form eines Mo-
tivs, etwa eines Schriftzugs, aufgebracht. Die Trans-
missionscharakteristik der semitransparenten Filter-
schicht 122 ist im Ausführungsbeispiel so gewählt, 

dass nur blaues Licht transmittiert, längerwelliges 
grünes und rotes Licht dagegen absorbiert wird.

[0063] Die von beiden Flüssigkristallschichten 124
und 126 bedeckten Bereiche 128 des Sicherheitsele-
ments 120 erscheinen im Durchlicht daher bei senk-
rechter Betrachtung blau, unter spitzem Betrach-
tungswinkel dagegen dunkel, da das von der semit-
ransparenten Filterschicht 122 durchgelassene blaue 
Licht von den Flüssigkristallschichten 124, 126 in die-
ser Richtung vollständig ausgeblendet wird.

[0064] In dem ausgesparten Bereich 130 ohne erste 
Flüssigkristallschicht tritt das blaue Licht jedoch auch 
unter spitzem Betrachtungswinkel in Erscheinung, da 
von der zweiten Flüssigkristallschicht 126 nur noch 
eine der beiden zirkularen Polarisationsrichtungen 
des blauen Lichts reflektiert wird. Insgesamt geht die 
gleichförmige blaue Erscheinung des Sicherheitsele-
ments 120 im Durchlicht beim Kippen aus der Senk-
rechten in eine Motivdarstellung in Form der von der 
zweiten Flüssigkristallschicht freigelassenen Berei-
che 130 über.

[0065] Das Sicherheitselement 120 der Fig. 6 er-
laubt noch eine weitere Sichtbarmachung des einco-
dierten Motivs, die nun mit Bezug auf Fig. 7 erläutert 
wird. Für diese Prüfmethode wird das Sicherheitsele-
ment 120 zur Ausblendung des Durchlichts auf eine 
dunkle, absorbierende Hintergrundschicht 132 gelegt 
und bei Beleuchtung von vorne in Reflexion betrach-
tet. Eine solche Hintergrundschicht kann beispiels-
weise durch ein separates Darstellungselement be-
reitgestellt werde, das ebenso wie das Sicherheitse-
lement 120 auf einem Wertdokument, z.B. einer 
Banknote, zur Selbstauthentifizierung vorliegt.

[0066] Betrachtet man das Sicherheitselement 120
ohne Hilfsmittel, so tritt in erster Linie der Farbkippef-
fekt der zweiten Flüssigkristallschicht 126 in Erschei-
nung. In den ausgesparten Bereichen 130 ist das Mo-
tiv jeweils mit demselben Farbeindruck, aber einer 
gegenüber seiner Umgebung verringerten Helligkeit 
erkennbar, da im Überlappungsbereich 128 Licht bei-
der zirkularer Polarisationsrichtungen 134, 136 re-
flektiert wird, während in den ausgesparten Berei-
chen 130 nur Licht einer zirkularen Polarisationsrich-
tung, im Ausführungsbeispiel rechtszirkular polari-
siertes Licht 138, reflektiert wird.

[0067] Betrachtet man nun das Sicherheitselement 
120 durch einen Zirkularpolarisator 140, der nur links-
zirkular polarisiertes Licht durchlässt, so tritt das 
durch die erste Flüssigkristallschicht 124 gebildete 
Motiv mit deutlichem Helligkeitskontrast hervor, da 
der Zirkularpolarisator 140 das von der zweiten Flüs-
sigkristallschicht 126 reflektierte, rechtszirkular pola-
risierte Licht vollständig ausblendet. Ein solcher Zir-
kularpolarisator 140 kann beispielsweise durch einen 
Linearpolarisator und ein nachgeschaltetes λ/4-Plätt-
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chen gebildet sein. Ferner kann dieser als separates 
Darstellungselement bereitgestellt werden, das zur 
Selbstauthentisierung ebenso wie das Sicherheitse-
lement 120 und gegebenenfalls die dunkle Hinter-
grundschicht auf dem Wertdokument vorliegt.

[0068] In allen geschilderten Ausführungsbeispielen 
kann eine der beiden cholesterischen Flüssigkristall-
schichten durch eine Kombination aus einer 
λ/2-Schicht und einer gegenläufig orientierten cho-
lesterischen Flüssigkristallschicht ersetzt sein. Dies 
wird beispielhaft für das Ausführungsbeispiel der 
Fig. 4(a) erläutert.

[0069] Fig. 8 zeigt ein Sicherheitselement 150, bei 
dem die zweite Flüssigkristallschicht 66 der Fig. 4(a)
durch eine Kombination aus einer λ/2-Schicht 156
und einer zur Flüssigkristallschicht 66 gegenläufig 
orientierten, d.h. einer zur Flüssigkristallschicht 154
gleichläufig orientierten cholesterischen Flüssigkris-
tallschicht 158 ersetzt ist. Die auf der semitranspa-
renten Filterschicht 152 angeordnete Flüssigkris-
tall-Schichtenfolge enthält somit zwei cholesterische 
Flüssigkristallschichten 154 und 158 mit den gleichen 
lichtpolarisierenden Eigenschaften, so dass die bei-
den Schichten für sich genommen jeweils Licht der-
selben zirkularen Polarisation reflektieren.

[0070] Die zwischen den beiden cholesterischen 
Flüssigkristallschichten 154 und 158 angeordnete 
λ/2-Schicht 156 ist aus nematischem flüssigkristalli-
nem Material gebildet. Die Wirkung der λ/2-Schicht 
156 und der zweiten cholesterischen Flüssigkristall-
schicht 158 zusammengenommen entspricht gerade 
der Wirkung der zweiten cholesterischen Flüssigkris-
tallschicht 66. Im jeweils relevanten Wellenlängenbe-
reich wird nämlich der von der ersten Flüssigkristall-
schicht 154 durchgelassene rechtszirkular polarisier-
te Anteil des Lichts von der λ/2-Schicht 156 in links-
zirkular polarisiertes Licht umgewandelt und von der 
zweiten Flüssigkristallschicht 158 reflektiert. Das re-
flektierte Licht wird von der λ/2-Schicht 156 dann wie-
der in rechtszirkular polarisiertes Licht umgewandelt 
und von der ersten Flüssigkristallschicht 154 trans-
mittiert.

[0071] Das Sicherheitselement 150 der Fig. 8 weist 
somit dieselben Reflexions- und Transmissionsei-
genschaften wie das Sicherheitselement 60 der 
Fig. 4(a) auf. Durch die zusätzliche λ/2-Schicht 156
ergeben sich neue Variationsmöglichkeiten, bei-
spielsweise können Motivaussparungen lediglich in 
die λ/2-Schicht und nicht in die cholesterischen Flüs-
sigkristallschichten 154,158 eingebracht sein. Die 
λ/2-Schicht kann auch aus zwei λ/4-Teilschichten be-
stehen, die zur lokalen Schwächung des lichtpolari-
sierenden Effekts in der Schichtebene gegeneinan-
der verdreht sein können. Durch einen unterschiedli-
chen Drehwinkel in verschiedenen Flächenbereichen 
einer solchen aus zwei λ/4-Teilschichten bestehen-

den Zwischenschicht lassen sich so beispielsweise 
Halbtonmotive in dem Sicherheitselement codieren, 
die sowohl bei Betrachtung im Durchlicht als auch bei 
Betrachtung durch einen Zirkularpolarisator als Grau-
stufenbilder in Erscheinung treten.

Patentansprüche

1.  Sicherheitselement zur Absicherung von Wert-
dokumenten, mit  
– einer zumindest bereichsweise vorliegenden, ers-
ten lichtpolarisierenden Schicht aus einem choleste-
rischen flüssigkristallinen Material, die Licht mit einer 
vorbestimmten zirkularen Polarisation selektiv reflek-
tiert, und die in eine erste Reflexionsrichtung Licht ei-
nes ersten Wellenlängenbereichs und in eine zweite, 
unterschiedliche Reflexionsrichtung Licht eines zwei-
ten Wellenlängenbereichs selektiv reflektiert,  
– einer zumindest bereichsweise vorliegenden, zwei-
ten lichtpolarisierenden Schicht, die Licht mit der zur 
vorbestimmten zirkularen Polarisation gegenläufigen 
zirkularen Polarisation selektiv reflektiert, und die in 
die erste bzw. zweite Reflexionsrichtung Licht des 
ersten bzw. zweiten Wellenlängenbereichs selektiv 
reflektiert, und  
– einer semitransparenten Filterschicht, auf der die 
erste und zweite lichtpolarisierende Schicht überein-
ander angeordnet sind, wobei die Filterschicht Licht 
aus dem sichtbaren Spektralbereich zumindest teil-
weise absorbiert und Licht aus dem ersten und/oder 
zweiten Wellenlängenbereich transmittiert.

2.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite lichtpolarisierende 
Schicht aus einem cholesterischen flüssigkristallinen 
Material gebildet ist, und Licht mit der zur vorbe-
stimmten zirkularen Polarisation gegenläufigen zirku-
laren Polarisation selektiv reflektiert.

3.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite lichtpolarisierende 
Schicht aus zwei Teilschichten gebildet ist, wobei 
eine erste Teilschicht aus einem cholesterischen flüs-
sigkristallinen Material gebildet ist, und Licht mit der 
vorbestimmten zirkularen Polarisation selektiv reflek-
tiert, und wobei eine zweite Teilschicht, die zwischen 
der ersten Teilschicht und der ersten lichtpolarisie-
renden Schicht angeordnet ist, eine λ/2-Schicht bil-
det.

4.  Sicherheitselement nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die λ/2-Schicht aus nemati-
schem flüssigkristallinern Material gebildet ist.

5.  Sicherheitselement nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die λ/2-Schicht aus 
mehreren übereinander angeordneten und bereichs-
weise gegeneinander in der Schichtebene verdreh-
ten Teilschichten gebildet ist.
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6.  Sicherheitselement nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mehreren Teilschichten 
durch zwei λ/4-Schichten gebildet sind.

7.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste und zweite lichtpolarisierende Schicht 
in beide Reflexionsrichtungen Licht aus dem sichtba-
ren Spektralbereich reflektieren.

8.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste und zweite lichtpolarisierende Schicht 
in die erste oder zweite Reflexionsrichtung Licht aus 
dem nicht sichtbaren Spektralbereich reflektieren.

9.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste und zweite Reflexionsrichtung, bezo-
gen auf eine Flächennormale auf die lichtpolarisie-
renden Schichten, durch einen Polwinkel von 20°
oder mehr, vorzugsweise von 40° oder mehr, ge-
trennt sind.

10.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste und/oder die zweite lichtpolarisierende 
Schicht und/oder gegebenenfalls die erste und/oder 
zweite Teilschicht der zweiten lichtpolarisierenden 
Schicht in Form von Zeichen und/oder Mustern vor-
liegt.

11.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass weitere lichtpolarisierende Schichten aus ne-
matischem oder cholesterischem flüssigkristallinem 
Material vorgesehen sind.

12.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest eine der lichtpolarisierenden Schich-
ten aus cholesterischem flüssigkristallinem Material 
und/oder gegebenenfalls zumindest eine Schicht aus 
nematischem flüssigkristallinem Material in Form von 
Pigmenten vorliegt, welche in eine Bindemittelmatrix 
eingebettet sind.

13.  Sicherheitselement nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und zweite 
lichtpolarisierende Schicht, die Licht gegenläufiger 
zirkularer Polarisation refkletieren, aus cholesteri-
schem flüssigkristallinem Material gebildet sind und 
in Form von Pigmenten vorliegen, wobei eine Mi-
schung gleicher Anteile von Pigmenten der ersten 
und zweiten lichtpolarisierenden Schicht in eine Bin-
demittelmatrix eingebettet sind.

14.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass die semitransparente Filterschicht Licht zwi-

schen dem ersten und zweiten Wellenlängenbereich 
transmittiert und sichtbares Licht außerhalb der bei-
den Wellenlängenbereiche absorbiert.

15.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass die semitransparente Filterschicht nur Licht des 
ersten und/oder zweiten Wellenlängenbereichs 
transmittiert und sichtbares Licht außerhalb des ers-
ten und/oder zweiten Wellenlängenbereichs absor-
biert.

16.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass die semitransparente Filterschicht durch eine 
mit Farbstoffen eingefärbte Lackschicht oder Folie 
gebildet ist.

17.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, 
dass die semitransparente Filterschicht in Form von 
Zeichen und/oder Mustern vorliegt.

18.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass die lichtpolarisierenden Schichten und gegebe-
nenfalls die semitransparente Filterschicht auf einem 
Substrat vorliegen, wobei das Substrat vorzugsweise 
aus Papier oder Kunststoff gebildet ist.

19.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwischen benachbarten lichtpolarisierenden 
Schichten und/oder einer lichtpolarisierenden 
Schicht und der semitransparenten Filterschicht zur 
Ausrichtung von flüssigkristallinen Schichten be-
stimmte Alignmentschichten und/oder Klebeschich-
ten vorliegen.

20.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Sicherheitselement ein Etikett oder ein 
Transferelement bildet.

21.  Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitse-
lements nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 
20, bei dem auf einer semitransparenten Filterschicht 
übereinander eine erste lichtpolarisierende Schicht 
aus einem cholesterischen flüssigkristallinen Material 
und eine zweite lichtpolarisierende Schicht, die zu-
mindest eine (Teil-)Schicht aus einem cholesteri-
schen flüssigkristallinen Material enthält, angeordnet 
werden.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine oder mehrere der Flüssig-
kristallschichten auf eine Trägerfolie aufgebracht, 
insbesondere aufgedruckt werden.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Flüssigkristallschichten nach 
dem Aufbringen auf die Trägerfolie auf Eignung zur 
Weiterverarbeitung geprüft werden.

24.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr Flüssig-
kristallschichten übereinander auf derselben Träger-
folie aufgebracht werden.

25.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
auf einer Trägerfolie vorliegenden Flüssigkristall-
schichten auf die semitransparente Filterschicht oder 
eine weitere Flüssigkristallschicht auflaminiert wer-
den.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerfolie nach dem Aufla-
minieren entfernt wird, insbesondere über Trenn-
schichten oder durch Verwendung eines Laminier-
klebstoffes, dessen Haftung zur Trägerfolie geringer 
ist als seine Haftung zur Flüssigkristallschicht, oder 
über eine Hilfsschicht, die auf der Flüssigkristall-
schicht vollflächig aufgebracht ist und deren Haftung 
zur Trägerfolie geringer ist als ihre Haftung zur Flüs-
sigkristallschicht.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hilfsschicht durch eine 
UV-Lackschicht gebildet wird.

28.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 21 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die 
cholesterischen Flüssigkristallschichten durch Kom-
bination eines nematischen Flüssigkristallsystems 
mit einem Verdriller gebildet werden.

29.  Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine erste und eine zweite, Licht 
gegenläufiger zirkularer Polarisationsrichtung reflek-
tierende, cholesterische Flüssigkristallschicht durch 
Kombination eines nematischen Flüssigkristallsys-
tems mit aufeinander abgestimmten ersten und zwei-
ten Verdrillern gebildet werden, so dass sich die Flüs-
sigkristalle der ersten und zweiten Schicht in zuein-
ander spiegelbildlichen Helixstrukturen anordnen.

30.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 21 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die 
λ/2-Teilschicht der zweiten lichtpolarisierenden 
Schicht aus nematischem flüssigkristallinem Material 
gebildet wird.

31.  Sicherheitsanordnung für Sicherheitspapiere, 
Wertdokumente und dergleichen mit  
– einem Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 20 oder einem nach wenigstens 
einem der Ansprüche 21 bis 30 herstellbaren Sicher-
heitselement, und  
– einem separaten Darstellungselement, das in Zu-

sammenwirkung mit dem Sicherheitselement einen 
Farbkippeffekt und/oder einen Polarisationseffekt für 
den Betrachter erkennbar macht.

32.  Sicherheitsanordnung nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass das Darstellungsele-
ment einen dunklen, vorzugsweise schwarzen Unter-
grund umfasst.

33.  Sicherheitsanordnung nach Anspruch 32, da-
durch gekennzeichnet, dass der Untergrund in Form 
von Zeichen und/oder Mustern vorliegt.

34.  Sicherheitsanordnung nach Anspruch 31, 32 
oder 33, dadurch gekennzeichnet, dass das Darstel-
lungselement ferner einen Linear- oder Zirkularpola-
risator umfasst.

35.  Wertdokument, wie Banknote, Scheck, Ur-
kunde, Ausweiskarte oder dergleichen, mit einem Si-
cherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 20 oder einem nach wenigstens einem 
der Ansprüche 21 bis 30 herstellbaren Sicherheitse-
lement.

36.  Wertdokument, wie Banknote, Scheck, Ur-
kunde, Ausweiskarte oder dergleichen, mit einer Si-
cherheitsanordnung nach wenigstens einem der An-
sprüche 31 bis 34.

37.  Wertdokument nach Anspruch 35 oder 36, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsele-
ment in einem Fensterbereich des Wertdokuments 
angeordnet ist.

38.  Wertdokument nach Anspruch 36, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Wertdokument flexibel ist, 
so dass das Sicherheitselement und das Darstel-
lungselement durch Biegen oder Falten des Wertdo-
kuments zur Selbstauthentifizierung übereinander 
legbar sind.

39.  Verfahren zur Echtheitsprüfung eines Sicher-
heitselements nach einem der Ansprüche 1 bis 30, 
einer Sicherheitsanordnung nach einem der Ansprü-
che 31 bis 34 oder eines Wertdokuments nach einem 
der Ansprüche 35 bis 38, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Durchlicht geprüft wird, ob ein vorbestimmter 
Farbkippeffekt vorliegt, und die Echtheit des geprüf-
ten Elements auf Grundlage des Prüfungsergebnis-
ses beurteilt wird.

40.  Verfahren zur Echtheitsprüfung eines Sicher-
heitselements nach einem der Ansprüche 1 bis 30, 
einer Sicherheitsanordnung nach einem der Ansprü-
che 31 bis 34 oder eines Wertdokuments nach einem 
der Ansprüche 35 bis 38, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Sicherheitselement auf einen gegebenen-
falls durch das Darstellungselement gebildeten, 
dunklen Untergrund gelegt wird, mithilfe eines Zirku-
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larpolarisators eine in dem Sicherheitselement co-
dierte Information gelesen wird und die Echtheit des 
geprüften Elements auf Grundlage des Leseergeb-
nisses beurteilt wird.

41.  Verwendung eines Sicherheitselements nach 
einem der Ansprüche 1 bis 20 oder einem nach ei-
nem der Ansprüche 21 bis 30 herstellbaren Sicher-
heitselement oder einer Sicherheitsanordnung nach 
einem der Ansprüche 31 bis 34 zur Absicherung von 
Wertgegenständen, wie Markenartikeln oder Wertdo-
kumenten.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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